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Verbändebeteiligung - Erste Verordnung zu Änderung der 
Strahlenschutzverordnung  

 

Sehr geehrte Frau , 

haben Sie vielen Dank, dass die DRG die Möglichkeit hat, zur ersten Verordnung zu 
Änderung der Strahlenschutzverordnung Stellung zu nehmen. Wir möchten anregen 
die Zielstellung – der Schutz des ungeborenen Lebens – im §69 zu konkretisieren und 
schlagen hierfür folgenden Text vor: 

(1) Sobald der Strahlenschutzverantwortliche darüber informiert wird, dass eine 
nach § 64 Absatz 1 oder 2 zu überwachende Person, die einer beruflichen 
Exposition ausgesetzt sein kann, schwanger ist, hat er dafür zu sorgen, dass 
durch die berufsbedingte Exposition der schwangeren Person 
arbeitswöchentlich die Exposition des ungeborenen Lebens ermittelt wird. Der 
Strahlenschutzverantwortliche hat außerdem dafür zu sorgen, dass die 
ermittelte Exposition der schwangeren Person unverzüglich mitgeteilt wird. 

Wir haben den Begriff des ungeborenen Lebens (anstatt des ungeborenes Kindes) 
gewählt, da dies Mehrlingsschwangerschaften mit einbezieht. 

Wir möchten für den § 75 StrlSchV anregen, in der Änderungsverordnung, den Schutz 
von Personen, mit Ausnahme von als Patienten, die sich im „Röntgen-Kontrollbereich“ 
aufhalten, in Analogie zur Röntgenverordnung § 21 aufzunehmen. Analog zur 
Forderung in der StrlSchV (§ 70), dass beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
Schutzkleidung gegen Kontamination und Inkorporation zu tragen ist, sollte dies im 
Kontrollbereich von Röntgengeräten durch Tragen von „Bleischürzen“ vorgeschrieben 
sein. 

VORSTAND 
 
Präsident: 
Prof.  
 
Stellv. Präsident: 
Prof.  
 
Präsident elect.: 
Prof.  
 
Schatzmeister: 
Dr.  
 
Schriftführer: 
Dr.  
 
Kongresspräsident 2020: 
Prof.  
 
Weitere Mitglieder: 
Prof.  
PD  
Dr.  
Prof.  
 
 
 
 

 Berlin, 16. September 2019 
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§ 75 StrlSchV (Ergänzung) 

Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor Strahlung ist vorrangig 
durch bauliche und technische Vorrichtungen oder durch geeignete 
Arbeitsverfahren sicherzustellen. Bei Personen, die sich im Kontrollbereich 
von Röntgenanlagen aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie die erforderliche 
Schutzkleidung tragen und die erforderlichen Schutzausrüstungen verwenden. 

. 

Aktuell erleben wir in der Praxis, dass bei kurzzeitigen Zutritt in den Kontrollbereich 
die Argumentation verwendet wird, dass die Regelung des § 21 RöV weggefallen ist 
und ein grundsätzliches Gebot nicht mehr gilt.  

Für Rückfragen steht Ihnen     in der DRG-
Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. med.  
Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft e.V. 




